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Studienplan für den Masterstudiengang Changing Societies: Migration – Conflicts – Resources1 
 
Studienbeginn (§ 5) 
Der Studienbeginn ist im Herbst- wie im Frühjahrsemester möglich. Ein Beginn im Frühjahrsemester 
kann zu einer Verlängerung der Regelstudienzeit führen.  
 
Zulassungsvoraussetzungen (§ 3) 
- Eine Zulassung ohne Auflagen erfolgt  

a. mit einem Bachelorabschluss der Universität Basel im Studienfach: 
• Ethnologie 
• Geschlechterforschung 
• Gesellschaftswissenschaften 
• Islamwissenschaft 
• Kulturanthropologie 
• Politikwissenschaft 
• Soziologie 

 
b. mit dem Nachweis von gleichwertigen Studienleistungen, erbracht an einer von der Univer-

sität Basel anerkannten Hochschule. 
 
c. mit dem Nachweis von Studienleistungen, die einem Bachelorstudienfach der Philosophisch-

Historischen Fakultät der Universität Basel in Umfang und Anforderungen gleichwertig sind, 
erbracht an einer von der Universität Basel anerkannten Hochschule, in der folgenden Studi-
enrichtung: 
• Afrikanistik 

 
Sprachkenntnisse (§ 8) 

- Der Unterricht findet auf Englisch und Deutsch statt.  
 
Studienaufbau und -struktur  

Bestehen des Studiengangs, KP Module Erlaubte  
Lehrveranstal-
tungsformen 

6 KP 
 

Theories for Understanding Changing 
Societies 

Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

6 KP Methods for Analyzing Changing So-
cieties 

Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

  

                                                      
1  Mit Folgeanpassungen an die Ordnung der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel für das Masterstu-

dium vom 25. Oktober 2018, wirksam ab 1. August 2019. 
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30 KP, davon 
− insgesamt je 10 KP pro Modul 
– je 3–4 KP aus Seminar oder Forschungs-

seminar in jedem der drei Module 
– je 5 KP aus zwei Seminararbeiten in zwei 

der drei Modulen 
– restliche KP aus Lehrveranstaltungen nach 

Wahl aus den drei Modulen 

Migration, Mobility and Transnationa-
lism 

Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

Conflicts and Peacebuilding Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

Resources and Sustainability  Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

18 KP, davon 
– je 6 KP aus zwei Mitarbeiten an For-

schungsprojekt (Learning Contract)  
– 3 KP aus Kolloquium 
– 3 KP aus Lehrveranstaltung(en) nach 

Wahl  
 
oder 
 
– 17 KP aus Lehrveranstaltungen des Mo-

duls „Ethnographic Research with Field 
Trip“ des MSF Anthropology 

– 1 KP aus Lehrveranstaltung nach Wahl im 
Modul „Changing Societies Lab“ 

Changing Societies Lab Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

10 KP Masterprüfung  

30 KP Masterarbeit  

20 KP Freier Wahlbereich  

120 KP Masterstudiengang  
 
Masterarbeit 
Die interdisziplinäre Masterarbeit kann in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden, in weite-
ren Sprachen nach Vereinbarung mit den Betreuenden der Masterarbeit. 
 
Masterprüfung 
Es finden zwei Masterprüfungen statt, die je 60 Minuten dauern. Es werden Themen aus zwei der drei 
Module „Migration, Mobility and Transnationalism“, „Conflicts and Peacebuilding“ sowie „Resources 
and Sustainability“ gewählt. Pro Prüfung werden im jeweils gewählten Modul mit den Prüfenden zwei 
Themen vereinbart. Geprüft werden beide Themen.  Die Prüfungssprache ist nach Absprache mit den 
Prüfenden Englisch oder Deutsch. 
 
Zuständige Unterrichtskommission 
Gesellschaftswissenschaften 
 
Wirksamkeit 
Der Studienplan wird am 1. August 2018 wirksam. 
 
Erlass vom 20. Oktober 2017, Genehmigung Rektorat 21. November 2017. 
 


